
Inhaltsübersicht

1. Was ist Rechtsschutz?
 Welche Aufgaben hat diese Rechtsschutzversicherung
 und in welcher Form wird sie angeboten? § 1
 Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? § 2
 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? § 3
 Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? § 4
 Welche Kosten übernimmt der Rechtsschutzversicherer? § 5
 Wo gilt die Rechtsschutzversicherung? § 6

2. Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis
 zwischen Rechtsschutzversicherer und Versicherten? 
 Wann beginnt der Versicherungsschutz?  § 7
 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? § 8
 Was ist bei der Zahlung des Beitrages zu beachten? § 9
 Welche Rechte bestehen im Fall einer Beitraganpassung? § 10
 Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder 
 sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf den
 Versicherungsvertrag aus? § 11
 Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt? § 12
 In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden? § 13
 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? § 14
 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? § 15
 Was ist bei Anzeigen und Erklärungen gegenüber dem 
 Versicherer zu beachten? § 16

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?
 Welche Rechte und Pfl ichten bestehen nach Eintritt
 eines Rechtsschutzfalles? § 17
 Wie kann überprüft werden, ob die Ablehnung des 
 Rechtsschutzes durch den Versicherer berechtigt ist ? § 18
 Innerhalb welcher Frist kann der Rechtsschutzanspruch
 vor Gericht geltend gemacht werden § 19
 Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
 zuständig, und welches Recht ist anzuwenden ? § 20

1. Inhalt der Versicherung
§ 1 Aufgaben und Inhalt dieser Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine rechtlichen 
Interessen wahrnehmen kann, und trägt die für die Interessenwahrnehmung 
erforderlichen Kosten (Rechtsschutz) im vertraglich vereinbarten Umfang, sofern 
keine andere Rechtsschutzversicherung zum Ersatz dieser Kosten verpfl ichtet 
ist. (Subsidiärhaftung).

A. Tierhalter-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigen-

schaft als Eigentümer oder Halter der im Versicherungsschein genannten 
Tiere.

 Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer ge-
werblichen, freiberufl ichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit, insbe-
sondere der Zucht von Tieren.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
 Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 b),
 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten in Bezug auf
 die private Tierhaltung (§ 2 c),
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Bezug auf die private Tierhaltung (§ 2 d),

 Straf-Rechtsschutz (§ 2 e),
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 f).
(3) Wird ein nach Absatz 1 versichertes Tier veräußert oder fällt es auf sons-

tige Weise weg, besteht bedingungsgemäßer Versicherungsschutz für 
das Tier, das an die Stelle des bisher versicherten Tieres tritt (Folgetier). 
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fäl-
len auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb 
des Folgetieres zugrunde liegt.

(4) Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Tieres ist dem Versicherer 
innerhalb von einem Monat anzuzeigen und das Folgetier zu bezeichnen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die Anzeige oder die Bezeichnung 
des Folgetieres, besteht Versicherungsschutz nur, wenn die Unterlassung 
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Wird das 
Folgetier bereits vor Veräußerung des versicherten Tieres erworben, bleibt 
dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat 
nach dem Erwerb des Folgetieres ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. 
Bei Erwerb eines Tieres innerhalb eines Monats wird vermutet, dass es 
sich um ein Folgetier handelt.

B. Fußgänger und Fahrradfahrer-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer bei der Teil-

nahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als Fußgänger, Rad-
fahrer oder Fahrgast eines öffentlichen Verkehrsmittels.

 Kein Versicherungsschutz besteht für Mitarbeiter, Inhaber oder sonstige 
Angehörige von Fahr-/Kurierdiensten jeglicher Art. Unabhängig von 
der Umsatzhöhe besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuf-
lichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
 Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 d),
 Straf-Rechtsschutz (§ 2 e),
 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 f),
 Erstberatungs-Rechtsschutz als Opfer einer Gewalttat (§ 2 g).
(3) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf den in der Police 

genannten Versicherungsnehmer/Antragsteller. Sind Antragsteller/Versi-
cherungsnehmer und zu versichernde Person nicht identisch, erstreckt sich 
der Versicherungsschutz ausschließlich auf die zu versichernde Person.

§ 2 Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes umfasst:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit für diese 

der Gegenstandswert mindestens EUR 100,00 beträgt und soweit diese 
nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dingli-
chen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuld-

verhältnissen und dringlichen Rechten, soweit für diese der Gegenstands-
wert mindestens  EUR 100,00 beträgt.

c) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtli-

chen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten;
d) Verwaltungs-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor 

Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten;
e) Straf-Rechtsschutz
 für die Verteidigung wegen eines Vorwurfes

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, 
dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen 
hat, ist er verpfl ichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die 
dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen 
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rungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspfl ichten 
oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll.

 Die Voraussetzungen nach a) und b) müssen nach Beginn des Ver-
sicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung einge-
treten sein. Für die Leistungsart § 2 b) besteht Versicherungsschutz 
jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn 
(Wartezeit).

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn 
maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere 
Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch 
jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor 
Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der 
Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versi-

cherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1 b) 
ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Be-
endigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand 
der Versicherung geltend gemacht wird.

§ 5 Leistungsumfang
(1) Der Versicherer trägt

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für 
den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 
ansässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen der versi-
cherten Beratung oder Gutachtenerteilung durch einen Rechtsanwalt 
oder Notar, in welchen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz oder die 
Gebührenordnung der Notare keine der Höhe nach bestimmte Ge-
bühr festsetzen, je nach Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu EUR 
220,00 maximal. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 
km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gericht-
liche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den 
Leistungsarten gemäß § 2 a) und b) weitere Kosten für einen im Land-
gerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der 
lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines für 
den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Gerichtes 
ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechts-
anwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis 
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn 
das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zustän-
dig wäre. § 5 Abs. 1a Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt der Versi-
cherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht 
entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungs-
nehmer tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Land-
gerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der 
lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Anwalt führt;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die 
Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der 
Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwal-
tungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstre-
ckung im Verwaltungswege;

f) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem auslän-
dischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei 
vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforder-
lich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von 
deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen;

g) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interes-
sen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren 
Erstattung verpfl ichtet ist.

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer 
zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu de-
ren Zahlung verpfl ichtet ist oder diese Verpfl ichtung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten 
werden diesem in EUR zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem 
diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspfl icht übernommen hat;
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledi-

gung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Ver-
sicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis 

Verhaltens getragen hat;
bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige 

Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein fahrläs-
siges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer 
dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen 
zu haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn keine rechts-
kräftige Verurteilung wegen Vorsatzes (Urteil oder Strafbefehl) erfolgt.

 Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versiche-
rungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das 
nur vorsätzlich begangen werden kann (z.B. Beleidigung, Diebstahl, 
Betrug). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes 
noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

f) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
 für die Verteidigung wegen des Vorwurfes
 aa) einer verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit;
 bb) einer sonstigen Ordnungswidrigkeit. Wird bestandskräftig oder rechts-

kräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer die Ordnungswidrigkeit 
vorsätzlich begangen hat, ist er verpfl ichtet, dem Versicherer die Kosten 
zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines 
vorsätzlichen Verhaltens betragen hat

e) Erst-Beratungs-Rechtschutz als Opfer einer Gewalttat
 für einen ersten Rat oder eine erste Auskunft eines in Deutschland zugelas-

senen Rechtsanwaltes, wenn dies nicht mit einer anderen gebührenpfl ichti-
gen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängt.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, 
Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medi-
zinische Behandlung zurückzuführen sind;

c) dem Erwerb, der Veräußerung, der Planung, Errichtung oder bauli-
chen Veränderung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudetei-
les, sowie dessen Finanzierung.

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese 
auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus Arbeitsverhältnissen, aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
sowie aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht und aus Anstellungs-
verhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

c) aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen 
und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäude-
teile zum Gegenstand haben

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen, Ge-
winnzusagen sowie von Beteiligungen an Kapitalanlagegeschäften 
aller Art

e) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes
f) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer 

oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;
(3) a) in Verfahren vor Sozialgerichten, vor Verfassungsgerichten, vor inter-

nationalen oder supranationalen Gerichtshöfen
b) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das 

über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder 
eröffnet werden soll;

c) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bauge-
setzbuch geregelten Angelegenheiten;

d) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines 
Halt- oder Parkverstoßes;

e) in einem verkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht, 
wenn der Bußgeldbescheid nicht zu einer Eintragung in das Verkehrs-
zentralregister führt; 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungs-
vertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinander und 
mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) Lebenspartner untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit der 
Partnerschaft, auch nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder 
übergegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemach-
ten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbind-
lichkeiten anderer Personen;

(5) aufgrund von Versicherungsfällen, die der Versicherungsnehmer vorsätz-
lich und rechtswidrig verursacht hat, es sei denn, dass es sich um Ord-
nungswidrigkeiten handelt.

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Eintritt des 
dem Anspruch zugrunde liegenden Schadenereignisses an;

b)  in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versiche-
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entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenver-
teilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarten Selbstbeteiligungen. 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-

ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;
e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als 

fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer 

Geldstrafe oder -buße unter 250 EUR;
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpfl ichtet wäre, wenn der 

Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde.
(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte 

Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitver-
sicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer 
Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

(5) Der Versicherer sorgt für
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 

des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Un-
terlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe 
für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsneh-
mer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 
bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige 
rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen 
Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in 
diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein 
gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsberei-
ches nach Absatz 1 (also weltweit) trägt der Versicherer nach § 5 Abs. 1 
die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 30.000 EUR für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines 
längstens sechs Wochen dauernden Aufenthaltes eintreten, und zwar im 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) und anlässlich eines versicherten Ver-
kehrsunfallereignisses im Straf-Rechtsschutz (§ 2 c) und Ordnungswidrig-
keiten-Rechtsschutz (§ 2 d).

2. Versicherungsverhältnis
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag rechtzeitig im Sinne von § 9 B. Absatz (1) Satz 2 zahlt. Eine vereinbarte 
Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
(1) Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
(2) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün-
digung zugegangen ist.

(3) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf zum vorgesehenen Zeitpunkt.

(4) Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des fünften Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekün-
digt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 9 Beitrag
A. Beitrag und Versicherungssteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versi-
cherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes vereinbart 

ist – sofort nach Abschluss des Vertrages fällig. Die Zahlung gilt als recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheines und 
der Zahlungsaufforderung (sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein 
genannten Widerspruchsfrist/Widerrufsfrist von 14 Tagen) erfolgt. Ist 
Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur 
die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

(3) Rücktritt
 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn der Versicherer den 
ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Abschluss des Vertrages gerichtlich geltend macht. In diesem Fall kann der 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr von bis zu 30 Prozent 
des Jahresbeitrags, höchstens 50 EUR verlangen.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-

natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) Verzug
 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-

nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn schriftlich zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
setzen. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Kein Versicherungsschutz
 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz (2) 
Satz 2 darauf hingewiesen wurde.

(4) Kündigung
 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauffor-
derung nach Absatz (2) Satz 2 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer ei-
ner berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Hat der Ver-
sicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen.

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausste-
henden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

G. Verzugskosten bei verspäteter Zahlung
Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39 VVG. 
Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, den Verzugsschaden nach § 286 
BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB oder § 352 HGB zu fordern. Es 
gelten folgende Nebenkosten als vereinbart:
(1) Verpfändungsvormerkungen, Abtretungserklärungen, Ersatzurkunden oder
 Nachforschungen der Anschrift: 5,00 Euro
(2) Rückläufer im Lastschriftverfahren: Gebühr der bezogenen Bank
(3) 1,50 Euro für jede Mahnung zzgl. Porto
Dem Versicherungsnehmer ist jedoch jederzeit und uneingeschränkt der Nach-
weis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger als die Pauschale ist.

§ 10 Beitragsanpassung
Der Versicherer kann die Prämie mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres ändern. Bei Erhöhung der Prämie darf diese den zum Zeitpunkt 
der Erhöhung für Neuverträge geltenden Prämiensatz nicht übersteigen. Erhöht 
der Versicherer das Entgelt, ohne dass sich der Umfang der Versicherung än-
dert, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis innerhalb 

Uelzener Allgemeine Vers.-Ges. a.G. UEMTRB 2006 – 1006 Seite 3 von 6



eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung kündigen, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung.

§ 11 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer und die zu versicherende Person haben alle 

Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Bei 
schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach 
Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten oder den 
Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

(2) Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen, und zwar auch dann, wenn sie ohne den Willen des Versicherungs-
nehmers erfolgt ist. Bei Gefahrerhöhung kann der Versicherer aufgrund
§§ 23-30 VVG zur Kündigung berechtigt und auch leistungsfrei sein.

(3) Als Gefahrerhöhung gilt insbesondere die Aufnahme einer Zucht und jede 
Ausübung eines Fahr-/Kurierdienstes, egal ob selbstständig oder nicht-
selbstständig.

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses
(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeit-

punkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte 
Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall 
steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versiche-
rung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungs-
schutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit der 
Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein 
Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt.

§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpfl ich-

tet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.
(2) Hat der Versicherer nach dem Eintritt eines versicherten Rechtsschutzfalles 

seine Eintrittspfl icht anerkannt, sind der Versicherungsnehmer und der Ver-
sicherer berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 
Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes nach Absatz (1) oder Anerken-
nung der Leistungspfl icht gemäß Absatz (2) zugegangen sein.

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 14 Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren. 

Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt 
werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemel-
det worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der 
schriftlichen Entscheidung des Versicherers bei der Fristberechnung nicht mit. 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer. Außerdem be-

steht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen (z. B. Er-
ben) aufgrund Tötung des Versicherungsnehmers kraft Gesetzes zustehen.

(2) Für versicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden 
Bestimmungen sinngemäß.

(3) Sind Antragsteller/Versicherungsnehmer und zu versichernde Person nicht 
identisch, erstreckt sich der Versicherungsschutz ausschließlich auf die zu 
versichernde Person. Verstirbt der nicht versicherte Antragsteller/ Versiche-
rungsnehmer geht die Versicherungsnehmereigenschaft auf die versicherte 
Person über, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer etwas anderes 
bestimmt hat.

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schrift-

lich abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Ver-
sicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die 
Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungs-
nehmer zugegangen sein würde.

3. Rechtsschutzfall
§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalles
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungsneh-

mer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann er den zu be-
auftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, 
deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der 
Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem 

Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwen-
dig erscheint.

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst 
beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versiche-
rungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Ver-
sicherer nicht verantwortlich.

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat 
er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Um-
stände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzuge-
ben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall be-
stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch 
solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er 
bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen hätte.

(5) Der Versicherungsnehmer hat
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsan-

walt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrich-
ten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu 
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angele-
genheit zu geben;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die 

Zustimmung des Versicherers einzuholen
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 

Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder 
eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursa-
chen könnte.

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es 
sei denn, er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behält der Versicherungsnehmer 
insoweit seinen Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfl uss auf 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der Leis-
tung gehabt hat.

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einver-
ständnis des Versicherers abgetreten werden.

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von 
Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf 
diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen 
Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen 
und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzu-
wirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den 
Versicherer zurückzuzahlen.

§ 18 Prüfungsverfahren bei Ablehnung des Rechtsschutzes durch den 
Versicherer

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-

aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht

 oder
b) weil in den Fällen des § 2 a) und b) die Wahrnehmung der rechtli-

chen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies 
dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe 
schriftlich mitzuteilen.

(2) Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versicherungs-
nehmer darauf hinzuweisen, dass er, soweit er der Auffassung des Versi-
cherers nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrechterhält, 
innerhalb eines Monats die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens 
vom Versicherer verlangen kann. Mit diesem Hinweis ist der Versiche-
rungsnehmer bzw. dessen Anwalt aufzufordern, alle nach seiner Auffas-
sung für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen 
Mitteilungen und Unterlagen innerhalb der Monatsfrist dem Versicherer 
zuzusenden. Kommt der Versicherungsnehmer bzw. dessen Anwalt die-
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ser Verpfl ichtung innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nach, so erlischt 
der Anspruch auf das Schiedsgutachterverfahren. Außerdem ist der Ver-
sicherungsnehmer über die Kostenfolgen des Schiedsgutachterverfahrens 
gemäß Absatz 5 und über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten zu 
unterrichten.

(3) Verlangt der Versicherungsnehmer schriftlich die Durchführung eines 
Schiedsgutachterverfahrens, so hat der Versicherer dieses Verfahren inner-
halb eines Monats einzuleiten und den Versicherungsnehmer hierüber zu 
unterrichten. Sind zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versi-
cherungsnehmers Fristen zu wahren und entstehen hierdurch Kosten, so 
gilt für die Kostentragungspfl icht § 18 Absatz (5) entsprechend.

 Leitet der Versicherer das Schiedsgutachterverfahren nicht fristgemäß ein, 
gilt seine Leistungspfl icht in dem Umfang, in dem der Versicherungsneh-
mer den Rechtsschutzanspruch geltend gemacht hat, als festgestellt.

(4) Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zur Rechtsanwaltschaft 
zugelassener Rechtsanwalt, der von dem Präsidenten der für den Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt 
wird. Dem Schiedsgutachter sind vom Versicherer alle ihm vorliegenden 
Mitteilungen und Unterlagen, die für die Durchführung des Schiedsgutach-
terverfahrens wesentlich sind, zur Verfügung zu stellen. Er entscheidet im 
schriftlichen Verfahren; seine Entscheidung ist für den Versicherer bindend.

(5) Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens trägt der Versicherer, wenn 
der Schiedsgutachter feststellt, dass die Leistungsverweigerung ganz oder 
teilweise unberechtigt war.

 War die Leistungsverweigerung nach dem Schiedsspruch berechtigt, trägt 
der Versicherungsnehmer seine Kosten und die des Schiedsgutachters.

§ 19 Klagefrist
(1) Der Versicherungsnehmer hat keinen Anspruch auf Versicherungsschutz, 

wenn er diesen Anspruch nicht innerhalb von 6 Monaten gerichtlich gel-
tend macht.

(2) Die Frist beginnt, nachdem die Ablehnung des Versicherers oder die Ent-

scheidung des Schiedsgutachters dem Versicherungsnehmer schriftlich un-
ter Angabe der mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolgen mitgeteilt 
wurde.

§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Hat ein 
Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, ist 
auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsagent 
zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche Nieder-
lassung oder – bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung – seinen 
Wohnsitz hatte.

(2) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem 
für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben 
werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen.

(3) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
(4) Bei Beschwerden können Sie sich wenden an:

1. den Vorstand der Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G.,
 Postfach 2163, 29511 Uelzen
2. den Versicherungsombudsmann e.V.,
 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
3. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
 Postfach 1308, 53003 Bonn

(5) Soweit in den Versicherungsbedingungen nichts anderes bestimmt ist, gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften.

(6) Einen Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der 
insbesondere die in den UE-MTRB 2006 erwähnten Bestimmungen ent-
hält, ist dem Bedingungstext beigefügt.
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